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RS OGH 1951/10/10 1Ob689/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1951

Norm

ABGB §477

ABGB §490

WRG §39

Rechtssatz

Es liegt auch dann ein natürlicher Wasserab3uß und keine Servitut vor, wenn ein Grundeigentümer einmal jährlich

über seinen Grund eine Furche in einer von Natur bestehenden Mulde zieht, um damit den Wasserablauf zu

beschleunigen.
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